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 Veröffentlicht am 24.06.1991

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §167 Abs2;

FinStrG §98 Abs3;

VwGG §41 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1992, 76;

Rechtssatz

AusfzF des Bestehens der von der belBeh vorgenommenen Beweiswürdigung vor der beschränkten

Beweiswürdigungskontrolle durch den VwGH. Beweisthema: Wurden dem Bf Subunternehmerleistungen erbracht

(oder hat er sich unselbständig tätiger Arbeitskräfte bedient)?

Schlagworte

Beschwerdepunkt Beschwerdebegehren Entscheidungsrahmen und Überprüfungsrahmen des VwGH Allgemein

Beschwerdepunkt Beschwerdebegehren Entscheidungsrahmen und Überprüfungsrahmen des VwGH Besondere

Rechtsgebiete Sachverhalt Beweiswürdigung Verfahrensbestimmungen Beweiswürdigung Antrag
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